
KOMPETENZCHECK 

Der Kompetenzcheck ist ein Fragebogen zur Selbsteinschätzung Ihrer im Unterricht erworbenen Kompetenzen. 
Hier geht es darum, dass Sie Ihre fachlichen Kompetenzen zum Lernbereich 3 (Vollkostenrechnung) bewerten. 
Schätzen Sie sich selbst ein. Gehen Sie vom aktuellen Stand Ihrer Kompetenz aus. Füllen Sie den Selbstein-
schätzungsbogen aus, indem Sie in jeder Zeile ehrlich einen Haken  setzen. Die von Ihnen bearbeiteten An-
wendungsaufgaben helfen Ihnen, sich richtig einzuschätzen.

 stimmt, stimmt teilweise,  stimmt nicht. 

Wiederholen Sie die Inhalte des Lernbereichs, in denen Sie sich noch nicht so richtig kompetent fühlen. Führen 
Sie danach den Kompetenzcheck erneut durch. So können Sie Ihren Lernfortschritt überprüfen.

Ich kann ... Lernbereich Aufgaben

...  die Begriffe Unternehmen, Betrieb und Firma 
erläutern. 3.1.1 3/1

...  den Zusammenhang zwischen den Rechnungs-
kreisen I und II sowie die Aufgaben der Kosten- 
und Leistungsrechnung darstellen.

3.1.2 3/2

...  die erfolgswirtschaftlichen Grundbegriffe Ausga-
be/Aufwand/Kosten bzw. Einnahme/Ertrag/Leis-
tung sowie Anders- und Zusatzkosten erklären.

3.1.3
3.1.4
3.1.6

3/3–3/7
3/14–3/17

...  das Gesamtergebnis, neutrale Ergebnis und 
Betriebsergebnis mithilfe der Ergebnistabelle 
ermitteln.

3.1.5 3/8 –3/13

...  die betrieblichen Aufwendungen in Einzel-, Son-
dereinzel- und Gemeinkosten einordnen. 3.2.1 3/18–3/20

...  die Kostenstellen unterscheiden und geeignete 
Kostenverteilungsschlüssel bestimmen, um die 
Gemeinkosten mithilfe des Betriebsabrechnungs-
bogens verursachungsgerecht zu verteilen.

3.2.2 3/21–3/27

...  die Gemeinkosten verursachungsgerecht mithilfe 
des Betriebsabrechnungsbogens auf die Kosten-
stellen verteilen und damit die Gemeinkosten je 
Kostenstelle für die Gesamtkalkulation ermitteln.

3.2.2 3/28–3/47

...  ausgehend von den Einzelkosten unter Anwen-
dung der zuvor ermittelten Zuschlagssätze die 
Selbstkosten und den Angebotspreis für einen 
Kostenträger mithilfe der Zuschlagskalkulation 
ermitteln.

3.2.3
3.2.4 3/48–3/67


